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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.05.1984

Norm

stmk JagdG §73

Rechtssatz

§ 73 stmk JagdG schließt aber nicht aus, daß ein - in diesem Gesetz nicht geregelter - Rückgri4sanspruch des

Jagdberechtigten gegen Personen, die ein Verschulden an einem - vom Jagdberechtigten dem Grundbesitzer zu

ersetzenden - Wildschaden tri4t, mangels entgegenstehender Vorschriften im ordentlichen Rechtsweg geltend zu

machen sind.
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